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Verschärfung der selbstanzeige
die finanzminister der länder beschlossen vor 
kurzem zwar grundsätzlich an der Möglichkeit  
einer strafbefreienden selbstanzeige festzuhalten. 
allerdings wollen sie die hürden für eine strafbe-
freiung deutlich verschärfen.…   Mehr S. 4

die besondere aus-
gleichsregelung des 
eeg 2014 für stroMin-
tensiVe unternehMen
Kaum ein innenpolitisches the-
ma stand in den letzten Mona-
ten so im fokus wie die reform 
des erneuerbaren-energien-ge-
setzes eeg. dort wird geregelt, 
wie strom aus erneuerbaren en-
ergien ins stromnetz eingespeist 
und vergütet wird.          Mehr S. 3

aus den eigenen reihen
20jähriges Jubiläum, Verstärkung 
und nachwuchs.   Mehr S. 6
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RENtENpakEt 2014
DIE abSChLagSfREIE 
RENtE ab 63 ISt Da!

das rentenpaket ist zum 1. Juli 2014 in Kraft getreten. für unternehmen 
und deren Personalabteilungen sind vornehmlich die abschlagsfreie rente 
ab 63 Jahren und umgekehrt die neue Möglichkeit, einen arbeitnehmer über 
die regelaltersgrenze hinaus befristet beschäftigen zu können interessant.

 Das Schwierigste,  
was es in der Welt zu 
verstehen gilt, ist die 

Einkommensteuer.
Albert Einstein

Abschlagsfreie Rente ab 63:
Menschen, die bereits 45 Jahre beitragsleistungen erbracht 
haben, sollen hierfür belohnt werden, indem sie durch eine 
ausweitung der rentenregelungen bereits mit 63 Jahren ab-
schlagsfreie altersrente beziehen können. der Wermutstropfen: 
es wird angenommen, dass die sozialversicherungsbeiträge zur 
finanzierung von u. a. dieser frührente angehoben werden.

Was ist neu?
Wer 45 Jahre beiträge zur rentenversicherung eingezahlt hat, 
kann ab dem 1.07.2014 mit 63 Jahren ohne abzüge in rente 
gehen. es gab zwar bereits bisher die Möglichkeit ab 63 Jahren 
den ruhestand anzutreten, jedoch ist dies mit erheblichen ab-
schlägen von der rente für deren gesamte laufzeit verbunden.

Folgende Regelungen erleichtern den Zugang zu dieser Rente:

•	 Zeiten	der	Arbeitslosigkeit	mit	Bezug	von	Arbeitslosengeld	I, 
 Pflegezeiten mit Versicherungspflicht, Kindererziehungs- 
 zeiten bis zum 10. lebensjahr des Kindes, sowie zeiten mit
 bezug von schlechtwetter-, insolvenz- oder Kurzarbeiter- 
 geld werden in unbegrenzter höhe angerechnet. außen vor
 bleiben jedoch zeiten mit bezug von arbeitslosengeld ii,  
 dem sog. hartz iV.

 Aber Achtung: zeiten des arbeitslosengeldbezugs während der  
 beiden letzten Jahre vor dem beantragten rentenbezug  
 werden in der regel nicht mitgezählt. es soll dadurch ver- 
 hindert werden, dass arbeitgeber und arbeitnehmer das  
 arbeitsverhältnis im hinblick auf die frührente zu lasten 
 der agentur für arbeit bereits zum 61. lebensjahr beenden. 
 eine anrechnung dieser letzten beiden beitragsjahre erfolgt 
 nur in den fällen, in denen nicht von einem Missbrauch der  
 neuen regelung ausgegangen werden kann, d.h. für den fall  
 der beendigung des arbeitsverhältnisses aufgrund insolvenz 
 oder vollständiger geschäftsaufgabe des arbeitgebers.

•	 Erstmals	 werden	 auch	 freiwillige	 Beitragszeiten	 berück- 
 sichtigt, wenn auch ausreichend Pflichtbeiträge eingezahlt  
 wurden. dies ist z.b. für handwerker interessant, die nach 
  18 Jahren Pflichtbeitragszahlung in die freiwillige Versiche- 
 rung gewechselt haben. 
 auch sie können jetzt die erforderlichen 45 beitragsjahre  
 erfüllen und ab 63 Jahren abschlagsfreie rente beziehen.  
 freiwillige beiträge, die in den letzten beiden Jahren vor  
 dem rentenbeginn neben arbeitslosengeldbezug eingezahlt  
 werden, sollen jedoch ebenfalls generell nicht mitzählen,  
 um eine weiter vorgezogene frühverrentung zu verhindern. 

Mandantenseite in dieser ausgabe:
heizungs-fus gMbh         Mehr S. 5



Eine Betriebsveranstaltung liegt vor, wenn die Veranstaltung  
allen Mitarbeitern eines Unternehmens offen steht und der Ar-
beitgeber die Veranstaltung durchführt um das Betriebsklima und 
das Zusammengehörigkeitsgefühl der Mitarbeiter untereinan-
der zu verstärken. Aufwendungen des Arbeitgebers im Rahmen  
einer solch üblichen Betriebsveranstaltung führen grundsätzlich 
nicht zu steuerpflichtigem Arbeitslohn beim Arbeitnehmer.

allerdings ist der rahmen für die üblichkeit einer solchen Ver-
anstaltung stark eingeschränkt:

1. seit 1993 besteht eine freigrenze von 110 eur je teil- 
nehmer an einer Veranstaltung. Wird die freigrenze überschrit-
ten, so sind die gesamten Kosten als arbeitslohn zu versteuern. 

2. außerdem werden nur 2 Veranstaltungen (z. b. betriebs-
ausflug, Weihnachtsfeier) pro Jahr als betriebsveranstaltung 
anerkannt.

obwohl die freigrenze schon seit mehr als 20 Jahren unverän-
dert besteht und nicht an die Kaufkraftveränderung angepasst 
wurde, hat der bfh eine anhebung noch ende 2012 für nicht 
notwendig angesehen.

in zwei neueren urteilen hat der bundesfinanzhof (bfh) seine 
bisherige rechtsprechung etwas zugunsten der steuerpflichti-
gen geändert.

bisher wurden alle Kosten einer betriebsveranstaltung in die 
berechnung der 110 eur-grenze einbezogen. der bfh hat jetzt 
entschieden, dass nur solche Kosten einzubeziehen sind, die 
der arbeitnehmer auch tatsächlich direkt konsumieren kann. 
dies sind vor allem Kosten für speisen, getränke sowie für 
Musik und andere darbietungen etc. nicht mehr einbezogen 
werden müssen nach der bfh-rechtsprechung die Kosten für 
den äußeren rahmen einer Veranstaltung wie z. b. die Kosten 
für die anmietung eines raumes oder für die organisation der 
Veranstaltung.

außerdem zählt nach der geänderten rechtsprechung jetzt 
auch ein ehepartner oder eine sonstige begleitperson als  
teilnehmer der Veranstaltung. dies soll an einem beispiel  
erläutert werden.

StEuERN auf bEtRIEbSvERaNStaLtuNgEN
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an einer betriebsveranstaltung nehmen 60 Mitarbeiter  
und 35 begleitpersonen teil. die Kosten für die Veranstal-
tung betragen 11.000 eur, davon sind 3.000 eur für den 
äußeren rahmen der Veranstaltung. die freigrenze wird wie 
folgt ermittelt:

gesamtkosten  11.000,00 eur
abzüglich Kosten für den äußeren rahmen   3.000,00 eur
verbleiben  8.000,00 eur
geteilt durch 95 teilnehmer =  84,20 eur/pro teilnehmer

dies bedeutet, dass die freigrenze von 110 eur nicht über-
schritten wird und keine Versteuerung bei den arbeitnehmern 
als geldwerter Vorteil zu erfolgen hat.

nach der bisherigen auffassung der finanzverwaltung hätte 
wie folgt gerechnet werden müssen:

35 arbeitnehmer x 2 x 84,20 eur = 5.894,00 eur

geteilt durch 35 =                             168,40 eur/pro teilnehmer 
   mit begleitperson

und 25 x 84,20 eur = 2.105,00 eur = 84,20 eur/pro teilnehmer 
    ohne begleitperson

nach der bisherigen auffassung hätten also 5.894,00 eur pau-
schal mit 25 % versteuert werden müssen.

der fiskus feiert zwar immer noch mit, aber sein Konsum wur-
de durch den bfh etwas eingeschränkt.

hans-Walter heinz 

der fiskus feiert mit

Versicherte 
geburtsjahrgang

anhebung 
um Monate auf alter

Jahr Monat
1953 2 63 2
1954 4 63 4
1955 6 63 6
1956 8 63 8
1957 10 63 10
1958 12 64 0
1959 14 64 2
1960 16 64 4
1961 18 64 6
1962 20 64 8
1963 22 64 10

Schrittweise Anhebung des Rentenalters!
aus der rente ab 63 wird allerdings dann schrittweise eine rente ab 65. in den genuss ei-
ner rente bereits mit 63 kommen nur Personen, die vor dem 1. Januar 1953 geboren sind 
und deren rente nach dem 1. Juli 2014 beginnt. für alle die später geboren sind, steigt die 
altersgrenze mit jedem Jahrgang um 2 Monate. Wer demnach nach dem 31. dezember 1963 
geboren ist kann trotz 45 beitragsjahren erst mit 65 Jahren abschlagsfreie rente beziehen.

Die sogenannte „Flexi-Rente“
lobenswert ist in jedem fall folgende neue arbeitsrechtliche regelung, die es arbeitgebern nun  
erlaubt rentner rechtssicher befristet über die rentenaltersgrenze hinaus zu beschäftigen: 

deutsche arbeitsverträge und tarifverträge sehen regelmäßig vor, dass das arbeitsverhältnis
mit erreichen der regelaltersgrenze automatisch ohne Kündigung endet. in älteren Verträgen 
findet sich hier oft die bestimmung, dass der Vertrag mit Vollendung des 65. lebensjahres 
endet, was übrigens heute dahingehend umgedeutet wird, dass das arbeitsverhältnis endet, 
wenn der arbeitnehmer seine individuelle altersgrenze zwischen 65 und 67 Jahren erreicht 
hat.

es kommt aber immer häufiger vor, dass arbeitnehmer entweder noch etwas länger arbeiten 
möchten, z.b. weil die rente alleine nicht zur beibehaltung des lebensstandards ausreicht 
und/oder der arbeitgeber z.b. wegen des Mangels an fachkräften auf dem arbeitsmarkt eine 
Weiterbeschäftigung wünscht. 
Der bisherige Haken: eine Weiterbeschäftigung konnte zu einem beschäftigungsverhältnis 
auf lebenszeit führen, da der zeitpunkt der altersgrenzenbefristung ja bereits überschritten 
war und sonstige befristungsgründe oft schwer zu rechtfertigen waren. in dieser situation 
dachte der arbeitgeber leider, aber verständlicherweise: besser kein risiko eingehen und die 
Weiterbeschäftigung des arbeitnehmers ablehnen!

Dem ist nun durch folgende Neuregelung abgeholfen worden:
sieht ein arbeitsvertrag oder ein tarifvertrag das automatische ende des arbeitsverhältnisses 
bei erreichen der regelaltersgrenze vor, können arbeitgeber und arbeitnehmer durch Verein-
barung diesen beendigungszeitpunkt – auch mehrmals – hinausschieben. die Vereinbarung 
sollte in jedem fall schriftlich erfolgen und ist zwingend vor dem jeweilig geltenden beendi-
gungszeitpunkt abzuschließen. 

caroline charissé 
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Kaum ein innenpolitisches thema stand in den letzten Mona-
ten so im fokus wie die reform des erneuerbaren-energien-
gesetzes eeg. dort wird geregelt, wie strom aus erneuerbaren 
energien ins stromnetz eingespeist und vergütet wird. hin-
tergrund der neuregelung war im Wesentlichen, dass die eeg-
umlage, mit der alle stromkunden die erneuerbaren energien 
mitfinanzieren, aufgrund des verstärkten ausbaus von 3,59 ct 
pro kwh in 2012 auf 6,24 ct/kwh in 2014 rasant angestie-
gen war und so für eine enorme Verteuerung des stroms für 
Privatkunden wie unternehmen sorgte. Von der zahlung der 
eeg-umlage sind besonders stromintensive unternehmen im 
rahmen der sogenannten „besonderen ausgleichsregelung“ 
weitgehend befreit. doch hier schritt die eu-Kommission ein: 
ende 2013 wurde ein beihilfeverfahren eingeleitet, weil man 
unter anderem die weitgehende befreiung von der eeg-umlage 
für eine Wettbewerbsverzerrung hielt. deshalb war hier eine 
neuregelung dringend notwendig geworden. auch von teilen 
der Politik wurde druck auf die „industrierabatte“ ausgeübt 
und diese für den anstieg der eeg-umlage verantwortlich ge-
macht, wobei die besondere ausgleichregelung die eeg-umla-
ge in 2014 lediglich (oder immerhin, je nach sichtweise) mit 
1,35 ct/kwh belastet hat. 

das neue eeg 2014 ist nun zum 01.08.2014 in Kraft getreten, 
nachdem es erst am 11.07.2014 den bundesrat passiert hatte 
und ende Juli im bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde. die 
Privilegien für besonders stromintensive, im internationalen 
Wettbewerb stehende unternehmen blieben dabei weitgehend 
erhalten. die volle eeg-umlage ist, bezogen auf eine „strom-
abnahmestelle“ (i.d.r. ein separater unternehmensstand-
ort), nur für eine gigawattstunde zu zahlen, danach erfolgt 
grundsätzlich eine begrenzung auf 15 % der eeg-umlage. die 
begrenzung erfolgt an abnahmestellen mit einer selbst ver-
brauchten strommenge von über einer gigawattstunde für un-
ternehmen,

 deren stromkostenintensität eine schwelle von 16 % in  
 2015 und 17 % ab 2016 übersteigt. für weniger im inter- 
 nationalen Wettbewerb stehende branchen beträgt die  
 schwelle 20 % und

 die über ein zertifiziertes energie- oder umweltmanage- 
 mentsystem verfügen.

zur ermittlung der stromkostenintensität werden grundsätz-
lich die stromkosten eines unternehmens seiner bruttowert-
schöpfung gegenübergestellt. die bruttowertschöpfung wird 
nach der definition des statistischen bundesamts ermittelt 
und stellt im Wesentlichen das betriebsergebnis zuzüglich ab-
schreibungen und Personalaufwendungen dar. die belastung 
mit der eeg-umlage wird für die begünstigten unternehmen 
zusätzlich auf maximal 4 % der bruttowertschöpfung begrenzt, 
für unternehmen mit einer stromkostenintensität ab 20 % auf 
lediglich 0,5 % der bruttowertschöpfung. 

hans-dieter Jundt referierte im rahmen der deutschspra-
chigen Primeglobal-Konferenz 2014 am 16. Mai 2014 in 
Wien zum thema steuern und sozialversicherung bei 
grenzgängern.  
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DIE bESONDERE auSgLEIChSREgELuNg 
DES EEg 2014 füR StROMINtENSIvE 
uNtERNEhMEN

eine, von der eu geforderte, einschränkung ist, dass die be-
sondere ausgleichsregelung nur noch auf branchen, welche 
dem internationalen Wettbewerb in einem bestimmten Maß 
ausgesetzt sind, angewendet wird. bislang konnten das ge-
samte verarbeitende gewerbe und der bergbau die besondere 
ausgleichsregelung in anspruch nehmen. insofern wird der 
Kreis der unternehmen, die von der begrenzung profitieren, 
grundsätzlich deutlich kleiner. hier wurden allerdings über-
gangsregelungen geschaffen, die die auswirkungen abmildern. 
Vereinfacht gesagt: Wer die Voraussetzungen nach dem eeg 
2014 nicht mehr erfüllt, aber in 2014 von der zahlung der 
vollen eeg-umlage befreit war und die Voraussetzungen des 
eeg 2012 nach wie vor erfüllt, der zahlt auch in zukunft nur 
20 % der eeg-umlage. für alle unternehmen mit einer begren-
zung in 2014 gilt, dass die zu zahlende eeg-umlage sich pro 
Jahr bis 2018 maximal verdoppeln darf. der Kreis der begün-
stigten unternehmen war jedoch auch bislang schon relativ 
klein, ein Kritikpunkt vor allem in der mittelständischen Wirt-
schaft, dem im Vorgängergesetz „eeg 2012“ durch absenkung 
von schwellenwerten teilweise begegnet wurde. in 2014 sind 
in deutschland 2.098 unternehmen an 2.779 standorten be-
günstigt, in baden-Württemberg 262 und im ortenaukreis 18 
unternehmen. Knapp die hälfte der begünstigten strommenge 
entfiel dabei auf die branchen erzeugung und erste bearbei-
tung von Metallen, die chemische industrie sowie das Papier-
gewerbe.

Wer von der besonderen ausgleichsregelung profitieren will, 
muss beim bundesamt für Wirtschaft und ausfuhrkontrolle 
bafa bis zum 30.09.2014 oder ab nächstes Jahr bis zum 30.06. 

einen antrag für das darauf folgende Kalenderjahr stellen. 
dem antrag sind umfangreiche unterlagen beizufügen, welche 
die erfüllung der Voraussetzungen bestätigen, unter anderem 
auch eine bescheinigung eines Wirtschaftsprüfers zu bestimm-
ten angaben und ein geprüfter Jahresabschluss. da es sich 
bei den fristen um ausschlussfristen handelt, ist bei den an-
trägen besondere sorgfalt walten zu lassen. neben den oben 
grob skizzierten Voraussetzungen sind zahlreiche Vorgaben im  
 detail sowie übergangsregelungen zu beachten. laut statistik 
des bafa wurden im letzten Jahr 9,1 % aller anträge abgelehnt. 

neben der mittlerweile prominenten besonderen ausgleichs-
regelung nach dem eeg sollten unternehmen im blick haben, 
dass es daneben praktisch zu jeder Position auf der strom-
rechnung entsprechende Vorschriften zur befreiung oder  
ermäßigung für meist stromintensive unternehmen gibt, seien 
es netzentgelte, Konzessionsabgaben oder die verschiedenen 
zuschläge zur netzentgeltumlage, der offshore-haftungsum-
lage und der KWK-g-umlage. Kleinere unternehmen sollten 
vor allem die erstattungsmöglichkeiten nach den Paragraphen 
9a bis 10 stromsteuergesetz beachten. insbesondere § 9b 
stromstg gewährt unternehmen des produzierenden gewerbes 
eine steuerentlastung von 5,13 euro je Megawattstunde, so-
weit diese 250 euro im Kalenderjahr übersteigt. hier lassen 
sich mit einem entsprechenden antrag beim hauptzollamt 
auch bei kleineren Produktionsbetrieben schnell einige hun-
dert euro sparen.

armin horn 
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pOkaLgEWINN 
bEtRIEbSMaNNSChaftEN
und nun das zweite 
„Korker sommermärchen“…
in der letzten ausgabe des consilio hatten wir die hoffnung 
geäußert, nach dem Pokalgewinn unseres ghJ-fußball-teams 
beim betriebsmannschaftsturnier des sV Kork im Jahr 2012 
und dem zweiten Platz nach einer nur knappen niederlage im 
elfmeterschießen beim letztjährigen finale 2013 den Pokal im 
Jahr 2014 vielleicht wieder zurück holen zu können.

und tatsächlich: nachdem knapp zwei Wochen zuvor schon 
„Jogis Jungs“ in brasilien gegen argentinien erfolgreich wa-
ren, konnten sich auch die „ghJ-Jungs“ am 25. Juli in Kork 
im finale gegen die Mannschaft der beruflichen schulen  
Kehl durchsetzen und damit das zweite „Korker sommer- 
märchen“ wahr machen.

Wir gratulieren unserem erfolgreichen team nochmals zu  
dieser leistung. 
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frau charissé, rechtsanwältin und fachanwältin für ar-
beitsrecht, wird zusammen mit herrn orr dipl.-fw. (fh) 
thomas rupp, Ministerium für finanzen und Wirtschaft 
baden-Württemberg, am 1. oktober 2014 bei der steu-
erberaterkammer stuttgart und am 27. oktober bei der 
steuerberaterkammer südbaden jeweils für deren Kammer-
mitglieder ein tagesseminar zum thema „grenzüberschrei-
tende arbeitnehmertätigkeit – sozialversicherungsrecht-
lich – steuerrechtlich“ halten. 

das bundesfinanzministerium hatte angekündigt 
noch vor der sommerpause einen gesetzentwurf 
mit den verschärfenden regelungen vorzulegen. 
das gesetz soll spätestens anfang 2015 in Kraft 
treten.

Wer die derzeitige regelung noch in anspruch 
nehmen will, hat damit nur noch wenige Mo-
nate zeit.

im einzelnen sind folgende änderungen geplant:

1. die strafbefreiung trat bisher grundsätzlich nur 
  ein, wenn die hinterzogene steuer pro steuer- 
 art und -jahr den betrag von 50.000 eur  
 nicht überstiegen hat.

 dieser betrag soll nun auf 20.000 eur herab- 
 gesetzt werden.

vERSChäRfuNg DER SELbStaNzEIgE
Die Finanzminister der Länder beschlossen vor 
kurzem zwar grundsätzlich an der Möglichkeit  
einer strafbefreienden Selbstanzeige festzuhalten. 
Allerdings wollen sie die Hürden für eine Straf-
befreiung deutlich verschärfen.

2. der strafzuschlag von bisher 5 % soll wie folgt  
 gestaffelt werden:

 ab einem hinterzogenen betrag
 von  20.000  eur 5 %
 ab  25.000  eur 10 %
 ab  100.000  eur 15 %
 ab  1 Mio.  eur 20 %

3. die hinterziehungszinsen von 6 % pro Jahr  
 bleiben wie bisher bestehen.

4. die strafverfolgungsverjährung soll in allen  
 fällen der steuerhinterziehung auf 10 Jahre  
 ausgeweitet werden.

hans-Walter heinz 

foto: sV Kork
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Anzeige

IHR HEIZUNGS-, KLIMA-, SANITÄR- 
UND SOLAR- FACHBETRIEB 
Gegründet wurde das Unternehmen 1983 von Zentralheizungs-und Lüftungsbaumeister Ernst Fus. 
Michael Fus, Meister und Techniker im Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärbau übernahm den Betrieb 
im Jahr 2003. 15 ebenfalls qualifizierte Mitarbeiter gewährleisten eine optimale Auftragsausführung.
Neben den Heizungs-, Klima- und Sanitärinstallationen stehen regenerative Techniken im Vorder-
grund. Zur Ausführung kommen: Installation von Wärmepumpen, Solaranlagen, Brennwerttechnik, 
kontrollierte Wohnraumlüftung,  Zentralstaubsaugeranlagen, Regenwassernutzungs- und Wasser-
aufbereitungsanlagen. Badideen und Konzepte werden von der Planung bis zum Einbau individuell 
nach Kundenwunsch realisiert.

Unser Kundendienst steht Ihnen 24 Stunden, 365 Tage im Jahr zur Verfügung.

HEIZUNGS - FUS GmbH
Siemensstraße 6 
77694 Kehl

Ob Ein-, Mehrfamilienhäuser, Gewerbe, Industrie, Kommunen, Schulen, Arztpraxen oder 
Krankenhäuser – wir garantieren für alle Kundengruppen professionelle Dienstleistungen.

Telefon: +49 (7851) 75940
Telefax: +49 (7851) 4057

info@fus-kehl.de
www.fus-kehl.de

Achtung, neue Verordnung in 
Sachen Heizung! 

Mit der Verabschiedung der zweiten Energie- 
einsparverordnung steigen die Anforderungen 
an Heizanlagen. Bis 2015 müssen Eigen- 
tümer Öl- und Gasheizungen erneuern, 
die vor 1985 eingebaut wurden. Bei nicht  
Einhaltung der Energiesparverordnung drohen 
hohe Bußgelder.

Brauchen Sie eine neue Heizung? Wir beraten 
Sie gerne. 

Heizung

Badsanierung, Ihr Traum-Bad muss 
kein Traum bleiben

Wir sind Ihr kompetenter Partner in Sachen 
Badsanierung und Baderneuerung, der indi-
viduellen Planung und Projektsteuerung für  
Ihr Wunschbad.

Wir bieten Ihnen einen Komplettservice rund 
um Ihr neues Bad. Die Ausführung und Koordi-
nation aller Gewerke gehört selbstverständlich 
zu unserem Leistungsumfang wie:

• Sanitär und Heizung
• Elektroarbeiten
• Malerarbeiten
• Schreinerarbeiten 
• Fliesenarbeiten

Sanitär

Solarthermie, wegweisende und  
umweltschonende Methode 

zur Heizungsunterstützung und  Warm-
wasserbereitung

Eine thermische Solaranlage nutzt die Son-
nenenergie, um Wasser zu erwärmen, welches 
entsprechend für die Heizungsanlage und das 
Trinkwasser verwendet wird. 

Als konstruktiver Partner in Sachen regene-
rative Techniken verschaffen wir Ihnen einen  
detaillierten Überblick, wie Sie die Kraft der 
Sonne optimal nutzen können.    

 

Solar


